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Erleichterungen für Unternehmen wegen Corona-Krise 

I. Ordnungsgeldverfahren 

Der Erlass von Androhungs- und Ordnungsgeldverfügungen ist derzeit ausgesetzt. Die ge-

setzliche Offenlegungspflicht nach § 325 HGB besteht dennoch fort.  

 

Die gesetzliche Jahresfrist für die Einreichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 

2018 endete im Fall eines kalendergleichen Geschäftsjahres am 31. Dezember 2019. Die mit 

einer Androhungsverfügung gesetzte sechswöchige Nachfrist zur Offenlegung ab Zustellung 

der Verfügung ist nicht verlängerbar. Um den besonderen Belastungen, denen die Unterneh-

men in der Corona-Krise ausgesetzt sind, Rechnung zu tragen, gewährt das Bundesamt für 

Justiz allerdings allen Unternehmen, die eine Androhungsverfügung mit dem Ausstellungda-

tum zwischen dem 6. Februar 2020 und dem 20. März 2020 erhalten haben, von Amts we-

gen – d. h. ohne gesonderten Antrag – Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen ent-

schuldigter Offenlegungssäumnis. Voraussetzung hierfür ist, dass die versäumte Offenle-

gung der Rechnungslegungsunterlagen innerhalb von sechs Wochen ab dem 1. Mai 2020, 

also bis spätestens zum 12. Juni 2020, nachgeholt wird. Erfolgt die Offenlegung bis zum 

12. Juni 2020, wird das zuvor angedrohte Ordnungsgeld nicht festgesetzt. Dies gilt auch für 

Unternehmen, die im Zeitraum zwischen dem 6. Februar 2020 und dem 20. März 2020 eine 

weitere Androhung für die Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen für frühere Ge-

schäftsjahre erhalten haben, die mit einer Festsetzung von Ordnungsgeld verbunden ist. Ein 

gesonderter Antrag muss auch hier nicht gestellt werden.  

 

Das Bundesamt für Justiz wird gegen kapitalmarktorientierte Unternehmen, deren Frist zur 

Offenlegung für das kalendergleiche Geschäftsjahr 2019 regulär am 30. April 2020 endet 

(§ 325 Absatz 4 HGB), vor dem 1. Juli 2020 kein Ordnungsgeldverfahren einleiten. Es folgt 

insoweit der Empfehlung der European Securities and Markets Authority (ESMA) vom 

27. März 2020. 

II. Vollstreckungsverfahren 

Im Hinblick auf die Corona-Krise wird die Zwangsvollstreckung aus EHUG-Ordnungsgeldver-

fahren angepasst. Das Bundesamt für Justiz wird die betroffenen Unternehmen mit folgen-

den konkreten Erleichterungen unterstützen: 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__325.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__325.html
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1. Keine Einleitung neuer Vollstreckungsmaßnahmen 
Von der Einleitung neuer Vollstreckungsmaßnahmen wird zunächst grundsätzlich abge-

sehen. Dies betrifft sowohl Vollstreckungsaufträge an Gerichtsvollzieher als auch Pfän-

dungs- und Überweisungsbeschlüsse gegenüber Banken. 

 

2. Stundung von Zahlungen bei bereits eingeleiteter Vollstreckung 
Es wird den Schuldnern – bei entsprechendem Sachvortrag – eine an die aktuelle Situa-

tion angepasste Stundung gewährt werden. Dabei wird ein entsprechender sachlich 

nachvollziehbarer Vortrag des Schuldners, von der Corona-Krise betroffen zu sein, als 

ausreichend betrachtet. Im Zusammenhang mit einer Stundung werden auch etwaige 

Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse insbesondere gegenüber Banken zurückge-

nommen. Sollten Sie von einer solchen Stundung Gebrauch machen wollen, setzen Sie 

sich bitte mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung. 
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